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Förmliche Anfrage zur Stellung der Landessynodalen in der Württembergischen Evangeli-
schen Landeskirche 
 
Sehr geehrte Frau Präsidentin Schneider, 
 
zur Stellung der Landessynodalen gibt es Unklarheiten zu Versicherungsschutz und Rechten. Wir 
bitten um Beantwortung folgender Fragen während der Herbstsynode 2016: 
 

 Bei welchen Fahrten in Ausführung der Synodaltätigkeit sind Landessynodale versichert? 

 An welchen Gremien in den Kirchenbezirken und Kirchengemeinden haben Landessynodale die 
Berechtigung teilzunehmen und haben Rederecht (KGR, KBA, Pfarrstellenbesetzungsgremien 
etc.) 

 Haben Landessynodale das Recht, bei nicht-öffentlichen Tagesordnungspunkten in Gremien in 
ihren Kirchenbezirken dabei zu sein? 

 Welche Unterlagen und Daten können von Landessynodalen vom Oberkirchenrat zur Vorlage be-
antragt werden? (z. B. Austrittszahlen Kirchengemeindeglieder der eigenen Kirchenbezirke). 

 Wer entscheidet über die Interessen der Mitglieder der Landessynode im Konfliktfall? 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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